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A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Rechtsgrundlagen 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2025 (BGBl. I S. 189) m.W.v. 
15.08.2025 

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176 

- Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 
416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. S. 25) m.W.v. 28.06.2025 

- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021; (BGBl. I S. 1802) 

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. S. 
71) m.W.v. 01.09.2025  

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)
Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

1.1 Im Gewerbegebiet sind die in § 8 (2) Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO genannten, allgemein 
zulässigen Nutzungen zulässig. 
Im Gewerbegebiet sind die in § 8 (2) Nr. 3 und Nr. 4 BauNVO genannten, allgemein 
zulässigen Nutzungen (Tankstellen, Speditionen und Anlagen für sportliche Zwecke) 
nicht zulässig. 

1.2 Im Gewerbegebiet ist die in § 8 (3) Nr. 1 genannte Ausnahme für Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind, zulässig.  

1.3  Im Gewerbegebiet sind die in § 8 (3) Nrn. 2 und 3 BauNVO genannten Ausnahmen 
(Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergnügungs-
stätten) nicht zulässig. 

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird be-
stimmt durch die Festsetzung der  
 Höhe baulicher Anlagen (GH) und  
 der Grundflächenzahl (GRZ). 

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)

Innerhalb der überbaubare Grundstücksfläche (Baufenster) ist die durch Einschrieb in 
der Planzeichnung festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH) einzuhalten. Die 
Gebäudehöhe wird bestimmt durch den obersten Punkt des Gebäudes bzw. Oberkante 
der Brüstung ohne technische Aufbauten und ist bezogen auf den unteren 
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Bezugspunkt. Es ist für den gesamten Bereich die Bezugshöhe (BZ) gemäß Planein-
trag maßgebend. Die Festsetzung erfolgt in m ü. NN (Meter über Normalnull).
Die festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) darf durch technische Aufbau-
ten oder Bauteile auf maximal 10% der Dachfläche um bis zu maximal 3 m überschrit-
ten werden. Hiervon abweichend dürfen Anlagen für die Nutzung von Solarenergie die 
maximal zulässige Gebäudehöhe auf der gesamten Dachfläche um bis zu maximal 3 
m überschreiten. 

2.3 Grundflächenzahl (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO)

Die Grundflächenzahl ist dem Planeintrag im zeichnerischen Teil zu entnehmen. 

3.  Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22-23 BauNVO) 

3.1  Bauweise (§ 22 BauNVO)
Abweichende Bauweise (a) gem. Planeintrag. Als abweichende Bauweise gelten die 
Bestimmungen der offenen Bauweise (Gebäude mit seitlichen Grenzabstand), wobei 
auch Gebäudelängen bis 200 m zulässig sind. 

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 
Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen sind die in der Planzeichnung 
festgesetzten Baugrenzen. 

4.  Stellplätze und sonstige Nebenanlagen (§ 9 Abs 1 Nr. 4 BauGB)

4.1 Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

4.2 Garagen, Carports und Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. 

4.3 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO, die hochbaulich in Erscheinung treten, 
sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

4.4 Die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von 
Abwasser dienenden Nebenanlagen nach § 14 (2) BauGB sind im gesamten 
Gewerbegebiet auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die öffentlichen Verkehrsflächen ergeben sich aus dem Eintrag im Plan. 

6.  Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

7.  Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen 
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8.  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25b BauGB);  
(siehe Umweltbericht) 

8.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Zur Verringerung nachteiliger Auswirkungen werden folgende Maßnahmen festgesetzt: 

1. Die Wiederverwertung von Bodenaushub auf den Grundstücken, soweit vorhan-
den, ist zu gewährleisten. Bei der Verwertung von Bodenmaterial ist die DIN 19731 
zu beachten und anzuwenden. 

2. Mutterboden (soweit vorhanden) ist separat zu behandeln, er ist in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Bei längeren 
Lagerungszeiten sind die Mieten maximal 2m hoch aufzuschütten, durch Profilie-
rung und Glättung vor Vernässung zu schützen und zu begrünen. 

3. Überschüssiger Oberboden sollte als Auftrag auf umliegende Äcker (Bodenkon-
zept Baar, s. hierzu entsprechendes GIS-Shapefile festgelegt durch das AUWB 
beim LRA SBK) übertragen werden.  

4. Die Auswirkungen des Baubetriebs sind soweit als möglich, z.B. durch Begren-
zung des Baufeldes, flächenschonende Anlage der Baustraßen an Stellen an de-
nen später befestigte Flächen sind, Verwendung von Baufahrzeugen mit geringem 
Bodendruck, Vermeidung von Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe zu be-
schränken. 

5. Evtl. nötige Baustraßen sind rückzubauen und eine Auflockerung des Bodens 
durchzuführen. 

6. Die sorgfältige Entsorgung der Baustelle von Restbaustoffen, Betriebsstoffen etc. 
ist zu gewährleisten. 

7. Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft sowie angrenzende Biotopflächen sind während der Bauarbei-
ten von Baufahrzeugen und der Lagerung von Baustoffen freizuhalten. Nötigenfalls 
ist dies durch eine entsprechende Abgrenzung zu gewährleisten.  

8. Die Erschließungs- und Versiegelungsflächen sind auf das absolut erforderliche 
Maß zu reduzieren. 

9. Die Stellplatzflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu erstellen 

10. Bodenmaterial, das von außerhalb im Plangebiet eingebaut werden soll, ist vor 
dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Gleiches gilt für mine-
ralische Abfälle (Recycling Bauschutt), sofern dieser nicht einer externen Quali-
tätsüberwachung unterliegt. Ein entsprechender Nachweis (Herkunft, Deklarati-
onsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und unaufgefordert an 
das Landratsamt (Amt für Wasser- und Bodenschutz) zu übermitteln. 

11. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist nicht zulässig 

12. Auf dem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser ist vollständig innerhalb 
des Plangebietes über Rigolen zu versickern. 
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13. Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zuläs-
sig, wenn sie dauerhaft korrosionsfest beschichtet oder in ähnlicher Weise behan-
delt sind. Eine Kontamination des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes 
Oberflächenwasser eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

14. Das geplante Lagergebäude an der östlichen Grenze ist auf den süd- und nord-
östlich ausgerichteten Wänden im Übergang zur freien Landschaft zu begrünen.  

15. Auf eine Einzäunung des Geländes ist zu verzichten. Sollten Teilbereiche durch 
einen Zaun gesichert werden müssen ist dieser am Boden durchlässig mit einem 
Mindestabstand von 20 cm (besser 30 cm) vom Boden auszuführen um die Le-
bensraumzerschneidung von Klein- und Mittelsäugern zu minimieren.  

16. Außenbeleuchtungen sind insekten- und fledermausfreundlich zu gestalten (LED- 
oder Natriumdampfhochdrucklampen mit langwelligem gelblichem Lichtspektrum). 
Dabei sind nur Gehäuse ohne Fallenwirkung zulässig. Eine Abstrahlung der Be-
leuchtung in die freie Landschaft und in den Himmel ist zu vermeiden. Die Benut-
zung von stark in die freie Landschaft abstrahlenden Beleuchtungsmitteln (z. B. 
Skybeamer, Laserstrahler) ist ganzjährig unzulässig. 

17. Ungebrochene und leuchtende Farben sollten an den Gebäuden und auf dem Ge-
lände insbesondere zur freien Landschaft vermieden werden. Die Farbgebung 
sollte sich in das Landschaftsbild einfügen. 

18. Die Beachtung des Denkmalschutzgesetzes § 20 im Falle von Zufallsfunden ist zu 
gewährleisten. 

19. Die grünordnerischen Maßnahmen sind parallel zum Ablauf der Bauarbeiten 
durchzuführen und spätestens eine Vegetationsperiode nach Herstellung der 
Funktionsfähigkeit der Anlage fertig zu stellen und der Gemeindeverwaltung zu 
melden. 

8.2 Art und Ausmaß von unvermeidbaren nachteiligen Auswirkungen 

 akustische und visuelle Belästigungen von Anliegern, Erholungssuchenden und 
lärmempfindlichen Tierarten durch An- und Auslieferungsverkehr von und zu der 
Produktionshalle sowie die An- und Abfahrt der Beschäftigten   

 Verlust der Bodenfunktionen auf maximal 3,6 ha im Bereich der Gebäude und 
Verkehrsflächen  

 Veränderung des Wasserregimes auf ca. 3,6 ha im Bereich der geplanten Ge-
bäude und Verkehrsflächen  

 an den Rändern der Bebauungs- und Versiegelungsflächen werden sich Klein-
klima, Wasserregime, Bewuchs und der Lebensraum für Tiere dauerhaft verän-
dern 

 Reduzierung der gering geeigneten Kaltluftproduktionsfläche des Ackers und sei-
ner Randflächen 
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8.3 Kompensationsmaßnahmen 

Folgende Ausgleichsmaßnahmen (funktionaler Zusammenhang) bzw. Ersatzmaßnah-
men (nicht funktionaler aber gleichwertiger Ausgleich) sollen eine Teilkompensation 
des Eingriffs vor Ort ermöglichen: 

Schutzgut Mensch / Erholung / Wohnen 
Neben den genannten Minimierungsmaßnahmen sind aktuell keine Kompensations-
maßnahmen für dieses Schutzgut erkennbar. 

Schutzgut Flora, Fauna und Biotope 
Die Entwicklung von Magerweiden auf dem Erdwall im Norden sowie die Anpflanzung 
von 30 Obstbäumen auf der nördlichen Teilfläche sowie die Dachbegrünung des Bü-
rogebäudes sind als Teilkompensation für den Wegfall von Habitaten von Pflanzen 
und Tieren einzustufen. 

Schutzgut Boden und Grundwasser 
Der Ausgleich für den Eingriff in das Schutzgut Boden und die verringerte Grundwas-
serneubildung erfolgt teilweise durch die Verbesserung von Ackerflächen mittels 
Oberbodenauftrag von den zu überbauenden und versiegelnden Eingriffsflächen. 

Der restliche Ausgleich für den Bodeneingriff muss über den Erwerb von Ökopunkten 
erfolgen. 

Schutzgut Wasser  
Keine Betroffenheit von Oberflächengewässern. 

Schutzgut Klima / Luft 
Die Verringerung der Kaltluftproduktion und die zu erwartenden mikroklimatischen 
Verschiebungen sind gering einzuschätzen.  

Schutzgut Landschaft / Ortsbild 
Die vorhandenen Abschirmeffekte der Randlage des Gewerbegebiets soll durch eine 
Begrünung der Fassade des östlichen Gebäudes verbessert werten, die gleichzeitig 
das Lokalklima verbessert und als Lebensraum dienen wird.  

Eine entsprechende Durchführungskontrolle der genannten Maßnahmen ist notwen-
dig. 

8.4 Kompensationsmaßnahmen

Die Berechnung der Eingriffe in Boden und Natur und Landschaft erfolgte durch das 
Bewertungsverfahren der LU BW für den Boden und die Ökokonto-Verordnung Baden-
Württemberg. Es werden die ökologischen Flächenwerte des Ausgangszustandes im 
Plangebiet dem prognostizierten Zustand gemäß den Festsetzungen des Bebauungs-
planes gegenübergestellt. Die genauen Ergebnisse für den Bereiche Arten und Bio-
tope sind der Tabelle in Anhang C zu entnehmen. 

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Erreichung des rechnerischen Ausgleichs für das 
geplante Gewerbegebiet liegen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Das noch offene Defizit in erster Linie durch Boden und den Wegfall von bioti-
schem Lebensraum muss im weiteren Planungsverlauf durch den Erwerb von Öko-
punkten entsprechender Maßnahmenträger ausgeglichen werden. Dieser Erwerb 
muss im weiteren Planungsverlauf konkretisiert und ergänzt werden. 
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Zusammenfassend ergibt sich folgender Kompensationsbedarf bzw. Ausgleich: 

9. Wasserschutzgebiet / Grundwasserschutz 

Der Bebauungsplan Gewerbegebiet „Gewerbegebiet „Auf dem Ösch III und IV -Zu-
sammenlegung“ betrifft die Zone IIIA des Wasserschutzgebiets Nr. 325-038, festge-
setzt vom Landratsamt Rottweil durch Rechtsverordnung vom 15.11.1994 für die Was-
serversorgung von Villingen-Schwenningen, Dauchingen, Tuningen und Deißlingen. 
Die dort formulierten Schutzbestimmungen, Regelungen und Verbote sind zu beach-
ten. 
Insbesondere gelten nachfolgende Bestimmungen (nicht abschließende Aufzählung): 

1. für das Verlegen von Abwasserleitungen, deren Rohre, Muffenkonstruktionen und 
Schächte keine Gewähr für dauerhafte und völlige Dichtheit bieten (§ 4 Abs. 1 Nr. 14 
RVO). 
Das Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz verweist auf die sich daraus erge-
benden erhöhten Anforderungen an die Dichtheit von Rohrleitungen. Für Abwasser-
leitungen sind Rohre, Muffenkonstruktionen und Schächte zu wählen, die eine hinrei-
chende Gewähr für völlige und dauernde Dichtheit bieten. 
Um die dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten, sind Vollwandrohre mit der Ringstei-
figkeit SN10 (z. B. AWADUKT PP Fusion, Hochlastkanalrohre PP-HM) mit geeigneten 
Steckmuffenverbindungen oder gleichwertig (gemäß DIN 1852/1) zu wählen. 
Das vom Abwasserrohr zusammen mit dem anschließenden Schacht gebildete Ka-
nalsystem ist als stoffschlüssiges Gesamtsystem auszubilden. 

2. Weiterhin formuliert die Rechtsverordnung zum Wasserschutzgebiet Anforderungen 
bzw. Verbote hinsichtlich des Umgangs und der Lagerung von und mit wassergefähr-
denden Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nrn. 15 und 16 RVO). 

3. Ein eventuell im Zuge von Bauwerksgründungen erforderlicher Eingriff in das Grund-
wasser (Grundwasser-haltung, Einbringen von Stoffen in das Grundwasser) bedarf 
einer gesondert zu beantragenden wasserrechtlichen Erlaubnis. Hierzu ist ein detail-
lierter Wasserrechtsantrag mindestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme beim 
AUWB einzureichen. Wir empfehlen grundsätzlich, den Inhalt des Wasserrechtsan-
trags im Vorfeld mit dem AUWB abzustimmen. 

4. Wasserdurchlässige Beläge sind nur auf solchen Flächen zulässig, bei denen eine 
Verunreinigung durch Lagerung/ Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Fahr-
zeugreinigung/ -wartung o.ä. nicht zu erwarten ist. 

5. Der Entwässerung von oben genannten Flächen in angrenzende Grünflächen kann 
zugestimmt werden, wenn hierdurch eine breitflächige Versickerung über den be-
wachsenen Oberboden gemäß den „Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwas-
ser in Siedlungsgebieten“ (LUBW, 2005) erfolgt. 
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6. Die Grundstückseigentümer sind darüber zu informieren, dass Autowäsche und 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen auf Flächen mit wasserdurchlässigen 
Belägen verboten sind. 

Sofern sich bezüglich der im Einzelfall geplanten Bauausführung (oder der zukünftigen 
Nutzung) Sachverhalte ergeben, die von den in der Rechtsverordnung formulierten Fest-
legungen und Verboten berührt sind, ist die Erteilung der grundsätzlich erforderlichen 
wasserrechtlichen Befreiung gemäß § 52 WHG in jedem Einzelfall vom jeweiligen Bau-
herrn beim Landratsamt Rottweil – Umweltschutzamt – zu beantragen. 

9. Herstellen der Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Notwendige Aufschüttungen und Abgrabungen, soweit sie zur Herstellung der Stra-
ßenkörper erforderlich sind, sind von den angrenzenden Grundstückseigentümern zu 
dulden. 

Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an die öffentlichen Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücke unterirdische Stützbauwerke, Hinterbeton von Randstei-
nen entlang der Grundstücke mit einer Breite von 0,30 m und einer Tiefe von 0,80 m 
zu dulden. 

10. Pflichten des Eigentümers (§ 126 Abs. 1 BauGB) 

Der Eigentümer hat 
– das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 

Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und 
– der hierfür notwendigen Fundamente und 
– des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen 
auf seinem Grundstück zu dulden. Er ist vorher zu benachrichtigen. 

11.  Sonstige Festsetzungen  

11.1 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen, die 
verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des BauGB bezeichneten Art enthalten, 
außer Kraft. 

12.  Grenzen 

12.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches gem. Planeintrag (§ 9 (7) BauGB).
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ANHANG PFLANZLISTE  
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B. Hinweise und Empfehlungen 

Bodenschutz 
Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und 
schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Allgemeine Bestimmungen: 
Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgetragen 
wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Be-
fahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zuläs-
sig. 
Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim 
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 
Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unvermeidlich 
ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenbelastung (< 4 
N/cm2) befahren werden.  
Baustraßen sollen möglichst dort geplant werden, wo später befestigte Flächen sind. 
Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei ab-
getrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern. 
Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mut-
terboden und Unterboden durchzuführen. 
Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Massen-
ausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes nicht 
überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist aus-
schließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 
Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Er darf nicht als An- bzw. Auf-
füllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 
Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erheb-
liche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, 
sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und eingebaut 
wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbiges gilt 
für mineralische Abfälle zur Verwertung (z. B. Recycling-Bauschutt), sofern diese nicht 
einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein entsprechender Nachweis (Her-
kunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und unauf-
gefordert an das Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - zu über-
mitteln. Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die 
durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten.  
Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial, das nicht zum 
Erstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, sind die Vorgaben der Verord-
nung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in tech-
nische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung – ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021 bzw. 
die zu diesem Zeitpunkt gültigen, gesetzlichen Regelungen zu beachten. 
Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der 
Anlieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden 
Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu 
dokumentieren und dem Landrat-samt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - 
Mitzuteilen Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen 
oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen 
werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.
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Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden: 
Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in Anspruch 
genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünanla-
gen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten 
Flächen in Mieten zwischenzulagern. 
Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 
Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflocke-
rung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichender Wur-
zelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung von Oberflächen-
wasser gewährleistet sind. 
Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht über-
schreiten. 

Bodenschutzkonzept und Bodenkundliche Baubegleitung: 
Gemäß § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) ist bei Vor-
haben, die auf mehr als 0,5 Hektar auf natürliche Böden einwirken, vom Vorhabenträ-
ger ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Zu den Einwirkungen zählen neben der Ver-
siegelung durch Bauwerke auch die Erschließungsmaßnahmen für z. B. Kanalisation 
oder Straßen sowie jede Art von Erdbauarbeiten. Beträgt die Fläche, auf der ein Vor-
haben ausgeführt wird, mehr als 1,0 Hektar, so kann das Amt für Umwelt, Wasser- und 
Bodenschutz als zuständige Bodenschutz- und Altlastenbehörde vom Vorhabenträger 
die Bestellung einer fachkundigen bodenkundlichen Baubegleitung verlangen, welche 
die Einhaltung der Vorgaben aus dem Bodenschutzkonzept überwacht. 

Bodendenkmalschutz
Sollten bei Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt 
werden, sind gemäß § 20 DSchG die Denkmalschutzbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auf-
fällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit ei-
ner Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.  

Geotechnik 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich des Mittleren Muschelkalks, welcher von der Trochitenkalk-For-
mation überlagert wird. Lokal werden die Festgesteine von Lösslehm sowie Holozänen 
Abschwemmmassen unbekannter Mächtigkeit bedeckt. Im östlichen Teil des Plange-
bietes bilden Anthropogene Ablagerungen (Auffüllungen/Aufschüttungen) den oberflä-
chennahen Baugrund. Nach Topographischer Karte handelt es sich hierbei um eine 
Deponie. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Last-
abtragung geeignet sind, sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden 
(bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen 
Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmer-
füllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Nach Auswertung des 
digitalen Geländemodells befinden sich Verkarstungsstrukturen im Plangebiet. 
Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von Versicke-
rungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. Sollte eine 
Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich 
zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall 
die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens emp-
fohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie 
ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer 
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Versickerungs-anlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme 
zur Versickerung) Abstand genommen werden.  

Schutz des Grundwassers
Erdarbeiten oder Bohrungen, die so tief in den Boden eindringen, dass sie Auswirkun-
gen auf das Grundwasser haben können bzw. tiefer als 10 m in den Boden eindringen, 
sind dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- und Bo-
denschutz – gemäß § 49 Abs. 1 WHG i. V. m. § 43 Abs. 1 WG spätestens einen Monat 
vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. 
Sofern bei Erschließungsmaßnahmen unbeabsichtigt Grundwasser angetroffen wird, 
ist dies gemäß § 49 Abs. 2 WHG i. V. m. § 43 Abs. 6 WG unverzüglich dem Landrats-
amt Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz – anzuzei-
gen und die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, einstweilen einzustellen. 
Auf Hausdrainagen ist grundsätzlich zu verzichten. Bauteile unterhalb des höchsten 
Grundwasserstandes sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen (z. B. „weiße 
Wanne", auskragende Kellerbodenplatte etc.). Zur Herstellung der Abdichtung von 
Baukörpern/Bauteilen o. Ä. dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine 
Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist. Drän- oder Quellwasser darf 
keinesfalls an die Schmutz-/Mischwasserkanalisation angeschlossen werden. 
Bei allen Maßnahmen, die zur Erschließung von Grundwasser führen, sind die gesetz-
lichen Vorschriften des Grundwasserschutzes zu beachten.  

Abwasserentsorgung
Nach § 55 Abs. 2 WHG in Verbindung mit der Verordnung über die dezentrale Beseiti-
gung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 besteht die Sollvorgabe, dass u. a. bei 
der Bebauung von Grundstücken das Niederschlagswasser dezentral zu bewirtschaf-
ten ist, sofern dies schadlos möglich ist (siehe Unterpunkt Dezentrale Beseitigung). Ist 
eine dezentrale Bewirtschaftung nicht möglich, so sollen die im Bebauungsplan neu 
zur Bebauung vorgesehenen Flächen grundsätzlich im Trennsystem entwässert wer-
den. Wir weisen darauf hin, dass öffentliche Abwasseranlagen gemäß § 48 Wasserge-
setz für Baden-Württemberg (WG) einer wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen, 
sofern diese nicht im Benehmen mit der unteren Wasserbehörde geplant und ausge-
führt werden.  
Hinsichtlich einer geordneten Abwasserableitung wird des Weiteren auf die örtliche Ab-
wassersatzung hingewiesen. Der Einsatz von Retentionszisternen wird empfohlen. 

Zeitpunkt von Gehölzrodungen 
 Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der Vorgabe des BNatSchG nicht in der 
Zeit zwischen 1. März bis zum 30. September abgeschnitten, auf den Stock gesetzt, 
oder beseitigt werden. 

Baumschutzmaßnahmen 
 Während der Durchführung von Erd- und Bauarbeiten sind Vegetationsflächen, Pflan-
zenbeständen und Bäume, einschließlich ihres Wurzelraumes (Kronentraufbereich zu-
züglich 1,5 m) gemäß DIN 18920 zu sichern. In Bereichen, in denen die Bauarbeiten 
bis unmittelbar an den Wurzel- und/oder Kronenbereich der Bäume heranreichen, sind 
vor Beginn der Bauarbeiten einzelfallbezogene Baumschutzmaßnahmen (z. B. 
Stammsicherung, Erstellung eines Wurzelvorhangs, Kronenrückschnitt) in Abstim-
mung mit der Stadt Niedereschach festzulegen. 

Altlasten
Offenkundige, bislang unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder 
schädlicher Bodenveränderung im Zuge der geplanten Bebauung sind der Unteren 
Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
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C. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen  
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. S. 25) m.W.v. 28.06.2025 

1. Dachform, Dachneigung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

Dachform freibleibend. 
Dachneigung freibleibend. 

2. Äußere Gestaltung 

2.1 Dächer 
Dacheindeckungen sind in nicht glänzenden Materialien und gedeckten, dunklen Farbtö-
nen auszuführen. Grelle oder reflektierende Oberflächen mit Ausnahme von Solaranla-
gen sind nicht zulässig. 
Niederschlagswasser von Dächern aus Materialien, von denen eine Gefährdung des 
Grundwassers ausgehen kann (bspw. nicht beschichtete oder nicht in ähnlicher Weise 
behandelte metallische Dächer aus Kupfer, Zink oder Blei), darf ohne wasserrechtliche 
Erlaubnis nicht dezentral versickert oder in ein Gewässer eingeleitet werden. Bei einer 
Einleitung in die Kanalisation kann der Kanalnetzbetreiber gemäß der Abwassersatzung 
eine Regenwasserbehandlung für derartige Dachflächen einfordern.“ 

3. Entwässerung 

Die Realisierung der Maßnahmen hinsichtlich der Entwässerungseinrichtungen ist 
durch geeignete Genehmigungsunterlagen nachzuweisen.  
Eine entsprechende Fachplanung ist im Zuge des Bauantragverfahrens vorzulegen.  

4. Einfriedung (Maßnahme M12 UB) (§ 74 Abs. 1 LBO)

Als Einfriedungen sind offene Metall- und Holzzäune entlang der Erschließungsstraßen 
bis 1,20 m Höhe und im übrigen Bereich bis 2,00 m Höhe zulässig. Diese sind bei fehlen-
dem Seitenstreifen 0,50 m hinter den Fahrbahnrand (Bordstein) zurückzusetzen.  
Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Die Verwen-
dung von Stacheldraht ist unzulässig. Der Abstand von Hecken und Hinterpflanzungen 
zur öffentlichen Verkehrsfläche muss mindestens 0,50 m betragen. 
Es sind ausschließlich Hecken aus Laubgehölzen zulässig. Geeignete Arten für Hecken 
enthält die der Begründung beigefügte Pflanzliste. 
Holzzäune sind nur als Latten- oder Bretterzäune mit stumpfen Enden zulässig. 
Auf geschlossene Einfriedungen ist möglichst zu verzichten. Zumindest aber sind Einzäu-
nungen am Boden durchlässig, mit einem Mindestabstand von 20 cm (besser 30 cm) vom 
Boden auszuführen, um die Lebensraumzerschneidung von Klein- und Mittelsäugern zu 
minimieren.
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5.  Stellplätze, Nebenflächen und Stützmauern (§ 74 Abs. 1 LBO) 

5.1  Freiflächengestaltungsplan 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist dem Baugesuch ein detaillierter Freiflä-
chengestaltungsplan in einem geeigneten Maßstab beizufügen. Er muss nachvollzieh-
bare Aussagen über Art, Standort und Umfang der vorgesehenen Anpflanzungen und 
sämtlichen geplanten Veränderungen / Modellierungen der Geländeoberfläche geben. 
Fertigstellungstermin für die gemäß diesem Freiflächengestaltungsplan festgelegten 
Anpflanzungen ist die nächste, auf den Termin der Rohbauabnahme folgende Pflanz-
periode. 

5.2  Gestaltung von Nebenflächen und Stützmauern (Maßnahme M13 UB) 
Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und öffentlich zugänglichen Flächen abzuschirmen und ge-
gen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - so-
fern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt – zu begrünen (Klet-
terpflanzen oder Spalierbäume).  
Stützmauern mit einer Höhe über 1,00 m sind ebenfalls mit Kletterpflanzen zu begrü-
nen. Als Richtlinie gilt 1 Pflanze je 2,50 m Wandlänge. Pro Kletterpflanze ist eine offene 
Pflanzfläche von mind. 0,5 m² herzustellen. 
Geeignete Arten für die Begrünung enthält die beigefügte Pflanzliste. 

5.3  Grundstückszufahrten 
Grundstückszufahrten sind so anzulegen, dass ausreichende Sichtverhältnisse in den 
öffentlichen Verkehrsraum gegeben sind. Im Zuge dessen sind 3m tiefe Sichtfelder, die 
von jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung und baulichen Anlagen ab einer 
Höhe von 0,8m über Fahrbahnoberkante, freizuhalten. 

5.4  Stellplatzanzahl, Tiefgaragen etc. 
Es darf maximal die Mindestanzahl an Stellplätzen gemäß der aktuell gültigen Fassung 
der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über die Her-
stellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplätze) eingerichtet werden. 
Bei Bauvorhaben mit hohem Kfz-Aufkommen sollen möglichst mehrgeschossige Park-
anlagen, Tiefgaragen etc. vorgesehen werden 

6. Verwendung offenporiger Beläge (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Park-, Stellplatz- und Hofflächen sowie Zufahrts- und Gartenwege etc., bei denen eine 
Verunreinigung durch Lagerung/ Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, betrieblichen 
Verkehr, Fahrzeugeinigung/ -wartung o.ä. nicht zu erwarten ist, sind mit wasserdurchläs-
sigen Belägen (z. B. Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, breitfugiges Pflaster, Schot-
terrasen, Schotter- oder Kiesbeläge etc.), ggf. zusätzlich mit bewachsenen Versicke-
rungsmulden, herzustellen. Für die Flächenbeläge wird ein Abflussbeiwert von 0,4 oder 
weniger festgesetzt. 

Zulässige Beläge Park-, Stellplatz- und Hofflächen sowie Zufahrts- und Gartenwege  
- Pflaster- und Plattenbeläge aus flüssigkeitsundurchlässigen Materialien mit 

mind. 2 cm breiten Rasenfugen 
- Rasenfugen 
- Rasengittersteine  
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- Rasenwaben 
- Wasserundurchlässige Beläge 
- DIBt.-zugelassene Flächenbeläge zur Behandlung und Versickerung mineralöl-

haltiger Niederschlagsabflüsse (siehe auch 

7. Zeitpunkt der Begrünungen (Maßnahme M14 UB) (§ 74 Abs. 1 LBO)

Die Anpflanzungen müssen spätestens in der auf die Baufertigstellung folgenden 
Pflanzperiode erfolgen 

8.  Oberflächen- und Dachwasser 

Das Baugebiet wird im Trennsystem entwässert. Nichtschädlich verunreinigtes Oberflä-
chenwasser wird der zentralen Rückhalteanlage zugeführt. Schädlich verunreinigtes 
Oberflächenwasser ist vor der Einleitung den a.a.R.d.T. entsprechend und nach den was-
serrechtlichen Vorgaben dezentral in einer entsprechenden Regenkläranlage zu behan-
deln. In die Behandlungsanlage ist eine Absperrvorrichtung für den Havariefall zu integ-
rieren. Flächen, auf denen eine Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und ähnliches 
vorgesehen ist, müssen mit entsprechenden vorgeschalteten Behandlungsanlagen an 
den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. 

Hinweis: nach Möglichkeit ist unschädlich verunreinigtes Oberflächenwasser zu versi-
ckern

9.  Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind: 
- nur an der Stätte der Leistung, 
- nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, 
- nur bis zur Traufhöhe zulässig. 

Die Gesamtlänge der Werbeanlagen je Gebäudeseite darf 25 % der jeweiligen Fassa-
den, bzw. eine maximale Länge von 15,0 m nicht überschreiten. 

10.  Freileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Freileitungen sind innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches nicht zulässig.

11. Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer aufgrund von § 74 LBO ergan-
genen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt. 
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12. Bestehende Vorschriften 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden die seither innerhalb des Geltungs-
bereiches bestehenden Vorschriften aufgehoben.  

Niedereschach, 

Martin Ragg 
Bürgermeister 


